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STATUTEN
des Vereins

WELTKINDERDÖRFER DER „SCHWESTERN MARIA“
Schulen und Wohnheime für Slum- und Strassenkinder

Art. 1   Name, Sitz
Unter dem Namen Weltkinderdörfer der „Schwestern Maria“, Villages du monde pour enfants des „Soeurs de Marie“, Villagi del mondo per bambini delle „Sorelle di Maria“, besteht ein Verein im Sinne der Art. 60 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches mit Sitz in Zürich.

Art. 2   Zweck
2.1
Der Verein bezweckt die Sammlung von Mitteln zur Betreuung von hilfsbedürftigen Kindern und Jugendlichen in der Obhut der Kongregation der „Schwestern Maria“ in Korea, auf den Philippinen, in Mexiko, Guatemala und Brasilien sowie in allfälligen weiteren Ländern.

2.2
Der Verein gewinnt Freunde und Förderer nach Massgabe der Kongregation der „Schwestern Maria“. Er versucht, diese von der Sinnhaftigkeit der geleisteten Hilfe zu überzeugen und orientiert sie mehrmals jährlich über die Armenfürsorge der „Schwestern Maria“.

2.3
Der Verein verfolgt weder Erwerbs- noch Selbsthilfezwecke.
Art. 3   Mitgliedschaft
3.1
Die Mitgliedschaft steht grundsätzlich allen natürlichen und juristischen Personen offen.

3.2
Über die Aufnahme und den Ausschluss von Mitgliedern entscheidet der Vorstand, der für seine Entscheidung keine Gründe anzugeben braucht.

3.3
Wünscht ein Mitglied aus dem Verein auszutreten, so erlischt die Mitgliedschaft mit Eingang der schriftlichen Austrittserklärung des Mitglieds.
Art. 4   Vereinsversammlung
4.1
Das oberste Organ des Vereins ist die Versammlung der Mitglieder.

4.2
Alljährlich findet nach Abschluss eines Geschäftsjahres eine ordentliche Vereinsversammlung statt.
4.3
Sie wird vom Vorstand einberufen durch schriftliche Einladung an alle Mitglieder an deren letztbekannte Adresse. Die Einberufung hat spätestens dreissig Tage vor dem Verhandlungstag zu erfolgen. Traktanden können bis sechs Wochen vor der Vereinsversammlung schriftlich beim Vorstand eingereicht werden.
Die Mitgliederversammlungen werden grundsätzlich physisch durchgeführt, können aber auf Anordnung des Präsidenten auch mittels virtueller Kommunikationstechnologien wie Videokonferenzen durchgeführt werden.

4.4
Die Vereinsversammlung genehmigt den Jahresbericht, die Jahresrechnung und den Revisionsbericht, nimmt die Entlastungen vor und beschliesst über Anträge der Mitglieder und des Vorstandes.

4.5
Die Vereinsversammlung ist beschlussfähig, wenn der Präsident/die Präsidentin, oder im Falle dessen/deren Verhinderung mindestens drei Mitglieder anwesend sind. Beschlüsse bedürfen der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, mit Ausnahme eines Beschlusses über die Auflösung des Vereins (Art. 10). Die schriftliche Zustimmung aller Mitglieder zu einem Antrag ist einem Beschluss der Vereinsversammlung gleichgestellt.
4.6
Eine ausserordentliche Mitgliederversammlung muss binnen Monatsfrist einberufen werden, sobald der Vorstand oder ein Fünftel der Mitglieder dies unter Angabe der Traktanden verlangt. Die Mitglieder werden vom Vorstand mindestens dreissig Tage zum voraus schriftlich eingeladen, unter Beilage der Traktandenliste.
Art. 5   Vorstand
5.1
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern, dem Präsidenten/der Präsidentin, der Vizepräsidentin und allfälligen weiteren Mitgliedern. Er konstituiert sich selbst.
5.2
Vizepräsidentin des Vorstandes ist stets die Sister Superior General der Kongregation der „Schwestern Maria“. Gibt diese ihr Amt in der Kongregation ab, tritt automatisch deren Nachfolgerin für die verbleibende Amtsdauer an ihre Stelle.
5.3
Die Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich tätig. Für fachspezifische Arbeit, insbesondere juristische Tätigkeit, wird eine angemessene Entschädigung ausgerichtet.

5.4
Der Vorstand wird auf eine Amtsdauer von drei Jahren gewählt. Wiederwahl ist zulässig. 

5.5
Der Vorstand kann aus wichtigen Gründen durch Kooptation neue Vorstandsmitglieder ernennen, welche von der nächsten ordentlichen Vereinsversammlung bestätigt werden müssen.
5.6
Dem Vorstand fällt die Erledigung aller Geschäfte zu, die nicht der Vereinsversammlung vorbehalten sind. Er leitet den Verein und vertritt diesen nach aussen.

5.7
Er ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder zugegen ist. Er trifft seine Beschlüsse mit einfachem Mehr.

5.8
Vorstandssitzungen finden so oft es die Geschäfte des Vereins erfordern statt, können bei Bedarf aber auch mittels virtueller Kommunikationstechnologien wie Videokonferenzen durchgeführt werden. Sofern kein Vorstandsmitglied eine Debatte verlangt, können einzelne Vorstandsbeschlüsse auch auf dem Zirkularweg gefasst werden.

Art. 6   Revisionsstelle
6.1
Als Revisionsstelle können ein oder mehrere Revisoren oder eine Treuhandgesellschaft gewählt werden.

6.2
Die Revisionsstelle wird jeweils für eine Amtsdauer von einem Jahr gewählt.

6.3
Die Revisionsstelle prüft die Jahresrechnung und erstattet darüber zu Handen der ordentlichen Vereinsversammlung Bericht.

Art. 7   Vereinsmittel
Die Mittel des Vereins werden in erster Linie durch freiwillige Spenden aufgebracht. Über einen allfälligen von den Mitgliedern zu erhebenden symbolischen Beitrag entscheidet die Vereinsversammlung. 
Art. 8   Haftung für Verbindlichkeiten des Vereins
Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet nur die Vereinskasse. Jede persönliche Haftbarkeit der Mitglieder ist ausgeschlossen.

Art. 9   Geschäftsjahr[image: image1.emf]
Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
Art. 10   Auflösung
Die nach Auflösung des Vereins verbleibenden Mittel sind einer steuerbefreiten Institution mit Sitz in der Schweiz mit gleicher oder ähnlicher Zwecksetzung zuzuwenden. Eine Verteilung der Vereinsmittel unter die Vereinsmitglieder ist ausgeschlossen.

Zürich, 6. Juni 2024


__________________________


Dr. Barbara Strehle, Präsidentin
